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Erhältlich auch mit 
Bonusstufen für noch 
attraktivere Prämien!

AlliAnz ElEmEntAr VErsichErungs-AktiEngEsEllschAft

Fixprämientarif für 5 bis maximal 9 Fahrzeuge. Die angeführten Prämien gelten ab Februar 2020 bis auf 
Widerruf und beinhalten 11 % Versicherungssteuer bzw. in der Insassenunfall 4 % Versicherungssteuer.

Verlaufsklassen

Kfz-Schadensatz Bonusstufe Beitragssatz in % 
der Basisprämie

über 60 % bis 70 % 0 100 %

über 40 % bis 60 % –1 90 %

über 30 % bis 40 % –2 80 %

bis 30 % –3 70 %

Ein Beispiel: Die Flotte Ihres Kunden hat 
einen Kfz-Schadensatz von 40 % → In der  
Bonusstufe –2 werden für alle Fahrzeuge 
nur 80 % der Basisprämie berechnet.

Immer Inkludiert:
•	 Grobe Fahrlässigkeit
•	 GAP- und Neuwertdeckung
•	 Allianz Full Service Kasko – 

€ 100 Selbstbehaltsreduktion 
(Besondere Bedingung 8286)

Kasko PKW/Kombi und lKW bis 2 tonnen* – Basisprämie

neupreis 
(inkl. Sonderausstattung 

bis € 2.000)

VK mit optimiertem 
SB € 350,–

tK mit optimiertem  
SB € 350,– mit Park- u.  
Vandalismusschäden

€ 0–30.000 € 750 € 300

€ 30.001–60.000 € 1.100 € 500

€ 60.001–100.000 € 1.450 € 700

€ 100.001–150.000 € 1.800 € 900

€ 150.001–200.000 € 2.150 € 1.100

Kfz-Haftpflicht – Basisprämie

fahrzeugkategorie Variante VS € 30 mio.

PkW/kombi € 399

lkW bis 2t € 399

lkW 2–5t € 899

lkW ab 5t € 2.399

Arbeitsmaschine € 899

zugmaschine € 449

Anhänger € 25

Kasko für alle anderen fahrzeugarten**  

fahrzeugart VK 
optimierter SB € 600,–

tK 
optimierter SB € 600,–

lkW 2–5t nutzlast € 1.800 € 700

lkW ab 5t nutzlast € 2.600 € 1.000

Arbeitsmaschine € 850 € 400

zugmaschine € 1.400 € 600

Anhänger € 450 € 200

insassenunfall

insassenunfall € 29,90 Vs: € 10.000,– tod € 60.000,– invalidität

* für die Prämienberechnung wird der Brutto-listenpreis (inkl. ust.) herangezogen. 
 ist ein fahrzeug vorsteuerabzugsberechtigt, kann ein nachlass von 17 % auf die Prämie gewährt werden.
** in der kaskoprämie ist ein nachlass berücksichtigt, da der/die Vn im Antrag erklärt, dass im schadenfall 
 auf den Ersatz der umsatzsteuer verzichtet wird.



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft, Sitz: 1130 Wien, Hietzinger Kai 101–105,
Telefon: 05 9009-0, Telefax: 05 9009-70000. Eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 34004g, UID: ATU 1536 4406,
DVR: 0003565. Internet: http://www.allianz.at. Aufsichtsbehörde ist die Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5 (www.fma.gv.at).
Der angeführte Leistungsumfang stellt lediglich einen Überblick dar. Vollständige Informationen entnehmen Sie daher bitte dem Antrag, 
der Polizze und den Allgemeinen, Ergänzenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen dar.  (01.20)_wei
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AnnAHmericHtlinien:

1. Flottengröße mindestens 5, max. 9 versicherungspflichti-
ge Kraftfahrzeuge (Anhänger und einspurige Kraftfahr-
zeuge zählen nicht dazu), die auf das Unternehmen ange-
meldet sind und bei der Allianz versichert werden 
(innerhalb v. 12 Monaten ab Beginn der Vereinbarung – 
ansonsten gelten oben genannte Konditionen nicht).

2. Abschließbar für: Pkw und Kombi, Lkw (alle Tonnagen, 
Verwendungsbestimmungen ohne besondere Verwen-
dung oder im Werkverkehr), Arbeitsmaschinen, Zugma-
schinen, Anhänger, alle Fahrzeuge auch zur kommunalen 
Verwendung, keine landwirtschaftlichen Betriebe.

3. Keine anderen als die genannten Verwendungs- 
bestimmungen wie im Punkt 2 angeführt, insbesondere 
keine Taxis, Mietwagen, keine gewerbsmäßige Beför- 
derung, keine Botendienste, Rettung etc., keine 
Kraftfahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter.

4. Schadenhistorie: Prämien-/Schadenaufstellung des Vor-
versicherers ist Voraussetzung, andernfalls kein Vertrag. 
Der Kfz-Schadensatz beim Vorversicherer (3 Jahre plus 
laufendes Jahr) muss unter 70 % liegen. Es dürfen keine 
Verträge im Schadenfall gekündigt worden sein.

5. Nur Neugeschäft, keine Umdeckungen von bei der  
Allianz versicherten Kraftfahrzeugen.

6. Mindestanforderung Fahrzeugliste: Behördliches Kenn-
zeichen, in Österreich zugelassene Fahrzeuge.

7. Die allgemeinen Richtlinien zur Annahme von Risken 
werden durch dieses Infoblatt nicht aufgehoben!

8. Für den Abschluss dieses Kleinflottentarif ist die Verein-
barung einer Prämienanpassung gemäß der Veränderun-
gen des Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherungsleis-
tungs-Preisindex 2010 (KVLPI 2010) erforderlich 
(Indexvereinbarung).

9. Bei diesem Kleinflottentarif erfolg mit 01.01.2021 eine 
Indexanpassung in Kfz-Haftpflicht gemäß des KVLPI 
(2010) und in der Kaskoversicherung gemäß der 
Veränderung des KVLPI (2010) Teilindex Sachschaden.

10. Zahlungsart: Die Prämienzahlung ist nur mittels Bank- 
einzug möglich. Das erforderliche SEPA-Mandat ist im  
Antrag bzw. der Polizze enthalten.


